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SVERHA, Schweiz. Verein fiir Heimerziehung und Anstaltsleitung

Prasident: E. Gossauer, Waisenvater, Sonnenberg, Zirich 7, Telephon 23.993
Kassier: P. Niffenegger, Vorsteher, Steffisburg, Tel. 29.12

Aktuar. A. Joss, Verwalter, Wadenswil, Tel. 956.941 -
Zahlungen: SVERHA, Postcheck Il 4749 (Bern)

Neumitglieder. Wir begriiBen als neue Mit-
glieder in unsern Reihen Herrn und Frau Wer-
ner und Hanny Girsperger-Schnell-
mann, Heimeltern im Prot. Erholungsheim
Bellevue, Amden (St. Gallen).

Bitzi bei Mosnang (St. Gallen). Unsere bewihr-
ten, wackern Freunde Herr und Frau H. und E.
Haab, Vorstehers in der Kant. Zwangsarbeits-
anstalt Bitzi, die seit 1911 in voller Treue und
Hingebung amten, treten zuriick, mit herzlichen
Wiinschen auch unserseits fiir den wohlverdienten
Feierabend. Als Nachfolger wurden gewéhlt Herr
und Frau Heinrich Haab, bisher Vorsteher

im evang. Altersheim Arbon. Wir freuen uns, daB
der Sohn die Stelle des Vaters nunmehr bekleiden
darf und wiinschen von Herzen ein gutes Ge-
lingen im Bitzi. Die jungen Hauseltern haben
reiche Erfahrungen im Anstaltswesen in jahre-
langer Titigkeit in groBen Anstaltsbetrieben der
Schweiz gemacht. Mdégen sie sich nun zum Wohl
der Insassen in bestem Sinn auswirken. Den
scheidenden Hauseltern danken wir SVERHA-
leute aufs beste fiir die geleisteten Dienste als
Kantonalkorrespondenten fiir St. Gallen. Wir wer-
den auch weiterhin aus ihrer Feder interessante
Berichte zu lesen bekommen. Den beiden Ehe-
paaren ein frohes: Giiick auf!

SHVS Schweizerischer Hilfsverband fiir Schwererziehbare

Deutschweizerische Gruppe

Geschéftsstelle : Ziirich 1, Kantonsschulstrasse 1, Telephon 41 939, Postcheck VIII 5430

Beitrdge fiir Hilfe an Ehemalige pro 1937

Auf eine Anfrage hin teilen wir mit, daB die
Beitrage anders berechnet werden muBten als im
Vorjahre. Der Kredit von Fr. 3000.— (1936 wur-
den Fr. 4315.— Subventionen fiir Ehemaligenhilfe
gewihrt) durfte nicht iiberschritten werden. Zwar
bewarben sich nur 34 Heime (Vorjahr 51) um
Beitrage, allein die meldeten Fr. 18 800.— Bar-
auslagen gegeniiber Fr. 16000.— im Vorjahre.
Auch die Zahl der vollen Verpflegungstage Ehe-
maliger (6200) war noch recht hoch. So muften
Kiirzungen vorgenommen werden, leider. — Hof-
fentlich ermoglicht das Resultat der Kartenspende
Pro Infirmis (28. Mérz bis 17. April 1938) einen
namhaften Beitrag an unsern Verband. Der dies-
jahrige wurde noch nicht gekiirzt, obgleich der
Reinertrag 1937 um  Fr. 40 000.— hinter dem-
jenigen von 1936 zuriickstand. 1938 sollte die
Kartenspende wieder aufholen kénnen!

~Praktische Kinderpsychologie”

Psychologie hat heute einen merkwiirdig pro-
blematischen Ruf. Einerseits ist sie immer noch
Modesache, gehoért zum guten Ton und zu einer
wirklichen Allgemeinbildung. Andererseits steht
ihr gerade der praktisch titige Erzieher mit einem
geringern oder groBern MiBtrauen gegeniiber;
ihm ist sie leicht die wirklichkeitsiremde Theorie
und auf alle Félle heute etwas, das durch seine
schillernde Vielfiltigkeit mehr Verwirrung stiftet
als Klirung. Kommt es wohl daher, daB wir
heute die Bezeichnung ,,praktische Psychologie
so oft antreffen? Eigentlich ist das doch ein
Widerspruch in sich selbst. Psychologie als die
Lehre von der Seele muB doch notwendigerweise
theoretisch sein; und somit wire eine praktische

Psychologie so etwas wie eine praktische Theorie
und damit nicht viel besser als eine theoretische
Praxis oder ein holzernes Eisen. Wenn trotzdem
eine Personlichkeit von so hervorragendem
wissenschaftlichen Ruf wie Frau Prof. Char-
lotte Bithler, Professor und Leiterin des
Psychologischen Forschungsinstitutes an der Uni-
versitit Wien, ihr soeben erschienenes Buch als
oPraktische Kinderpsychologie* be-
titelt, so muB doch wohl ein ernsthafter Sinn
mit dieser Bezeichnung gemeint sein. In der Tat
lehrt der Inhalt und die Darstellungsweise des
Buches, daB es hier darauf abgesehen ist, die fiir
den praktisch titigen Erzieher unmittelbar an-
wendbaren Resultate psychologischer Forschung
leicht 'faBlich darzustellen. Die Bezeichnung
,,praktisch® wird also nicht bestreiten, daB es
sich um eine Theorie handle, sondern sie mochte
nur versichern, daB die Darstellung in einer fiir
den Praktiker brauchbaren Weise erfolge.

Im Vordergrunde steht durch das ganze Werk
hindurch das fiir den Erzieher ja sehr wichtige
Problem der Funktionsreifung. Anschaulich wird
gezeigt, wie schon beim kleinen Kinde Uebungen,
die vorgenommen werden, vor dem Zeitpunkt, in
welchem das Kind reif wird fiir die betreffende
Leistung, nur geringen Erfolg haben oder génz-
lich umsonst sind, ja, wie das Kind dadurch
veranlaBt werden kann, primitivere Verhaltens-
weisen zu Hilfe zu nehmen und beizubehalten;
wie zur Zeit der Funktionsreife viel geringere
Uebung vollen Erfolg hat; und schlieBlich, wie
Uebungen, die erst lange Zeit nach Eintritt der
Funktionsreife gemacht werden, fiir das Kind
nicht mehr lustvoll sind, und darum als lastig
empfunden werden und iitbermadBig ermiiden und
langweilen. Der praktisch tdtige Erzieher wird
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eben darum gern nach diesen Untersuchungen
greifen, in denen er genaue Angaben dariiber
findet, wann die Funktionsreife des Gehens, des
Sprechens, bestimmter Spielformen usw. erreicht
wird. Insbesondere interessieren die Angaben iiber
die Elemente, aus denen sich die Schulreife und

die Berufsreife zusammensetzen. Die Hinweise
auf die testméBige Priiffung des Reifestadiums
und die zahlreich eingestreuten konkreten Bei-
spiele lassen den Praktiker leicht die Verbindung
mit seinen Erfahrungen und seinen Fragen finden.

SZB Schweizerischer Zentralverein fiir das Blindenwesen
Union centrale suisse pour le Bien des aveugles
Zentralsekretariat: $t. Gallen, St. Leonhardstrasse 32, Telephon 60.38, Postcheckkonto IX 1170

Der weiffe Stock fiir Blinde

Die Einfithrung des weifen Stockes hat mit
Beginn des Monats Februar ihren praktischen An-
fang genommen.

Den kantonalen Polizeidirektionen ist die Neue-
rung mit folgendem Rundschreiben angezeigt
worden:

,»Wir bringen Ihnen zur Kenntnis, daB der
Schweizerische Zentralverein fiir das Blinden-
wesen, zufolge Anregung aus Blindenkreisen, be-
schlossen hat, auch in der Schweiz die Blinden
mit dem weiBen Spazierstock zu ver-
sehen, der sie vor den Gefahren des Verkehrs
schiitzen soll. Bis jetzt diente diesem Zweck die
gelbe Armbinde mit dem Blindenzeichen,
die sich seit Jahren gut eingebiirgert hatte, aber
den Nachteil besitzt (bei StraBeniiberquerungen
z. B)), daB sie nur beschriankt sichtbar ist. Der
weille Stock diirfte in dieser Hinsicht eine Ver-
besserung bedeuten.

Wir sind aber nicht in der Lage, die Blinden
zur Beniitzung des weiBen Stockes zu verpflichten
oder gar zu zwingen. Immerhin diirfte es der
Verkehrspolizei gelingen, je nach den waltenden
Verhiltnissen, die Blinden von der Nitzlichkeit
dieses Verkehrsschutzmittels zu iiberzeugen. Wir
setzer natiirlich auch voraus, daB der weifie
Stock den verkehrsregelnden Organen die Auf-
gabe erleichtert: den blinden StraBenbeniitzern
an verkehrsreichen Orten Schutz und Hilfe an-
gedeihen zu lassen.

Da der Uebergang und die Umstellung von der
gelben Armbinde zum weiBen Spazierstock einige
Zeit beanspruchen wird, so ist das Jahr 1938 als
Uebergangs- und Probejahr vorgesehen. Vom
Jahre 1939 an soll der weille Stock als einziges
Verkehrsschutzmittel fiir Blinde dienen.

Die Triger des weiBlen Stockes diirfen damit
nur bekunden, daB sie im Verkehr von den an-
dern StraBenbeniitzern Riicksichtnahme wiin-
schen; als Legitimation fiir irgendwelche an-
dere Zwecke hat die Beniitzung des weilen

Stockes keine Giiltigkeit. Immerhin méchten wir
Sie bitten, darauf sehen zu wollen, daB nur die
Blinden den weiBen Spazierstock als Ver-
kehrsschutzabzeichen beniitzen diirfen,
um Verwechslungen zu vermeiden.

Wir sind lhnen dankbar fiir giitige Bekannt-
machung der Neuerung an Ihre untergebenen Or-
gane. Dem Publikum wird sie durch die Presse
bekanntgemacht.

Der Schweizer. Zentralverein fiir das Blinden-
wesen wird solche weille Stocke auf dessen Zen-
tralstelle, St.Leonhardstr. 32, in St.Gallen zur
Abgabe bereitstellen.

Ihre praktischen Anregungen oder Bemerkun-
gen zur Sache nehmen wir gerne und dankbar
entgegen.”

Es wird also ausdriicklich festgestellt, daB der
weiBe Stock Verkehrsschutzabzeichen
ist und nur in dieser Eigenschaft Giiltigkeit be-
sitzt und daB ein Beniitzungszwang von seiten
des Blindenwesens aus nicht besteht.

Welche praktische Bedeutung die Neuerung fiir
schweizerische Verhiltnisse haben wird, wird erst
die Erfahrung lehren.

Von groBter Wichtigkeit ist natiirlich die dau-
ernde Instandhaltung des Stockes; denn auf das
saubere, weiBe Aussehen kommt es in erster
Linie an, wenn der Stock seinen Zweck als Ver-
kehrsschutzabzeichen erfiillen soll. In dieser Hin-
sicht diirfte auch erst die Erfahrung den richtigen
Weg weisen.

Ein Neuanstrich mit Email- oder Gummi-Email-
Farbe diirfte auf zirka 20—30 Cts. zu stehen
kommen.

Um der ersten Nachfrage geniigen zu konnen,
hat die Zentralstelle in St.Gallen zweckméaBige
weiBe Stocke herstellen lassen. Aber jeder an-
dere weiBbemalte Stock kann natiirlich auch die-
nen. Man wird vorliaufig noch viele Blinde mit
Armbinde und weiBem Stock antreffen, weil das
Jahr 1938, wie eingangs schon mitgeteilt wurde,
ein Uebergangs- und Probejahr sein wird. H. H.

Anstaltsnachrichten, Verschiedenes - Nouvelles, divers I

Bern. Der Bundesrat hat als Mitglied der Kommission
fiir die d&rztliche Fachpriiffung am Prifungssitz Genf
gewihlt Dr. Eduard Frommel, Professor der Pharma-
kologie in Genf; als Ersatzmann: Dr. Eric Martin,
Privatdozent -fiir innere Medizin in Genf; als Ersatz-
mann in die Kommission fiir die anatomisch-physio-
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logische Priifung fiir Aerzte am Priifungssitz Basel: Dr.
G. Wolf-Heidegger, Privatdozent, Prosektor an der
anatomischen Anstalt in Basel; als Ersatzmann in die
Kommission fiir die drztliche Fachprifung am Priifungs-
sitz Zirich wurde Dr. A. Hotz, Tit.-Professor der
Kinderheilkunde in Ziirich gewihlt.



	SHVS Schweizerischer Hilfsverband für Schwererziehbare

